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Entschließung 

des Nationalrates vom 26. April 2006 

betreffend die parlamentarische Mitwirkung in Angelegenheiten der europäischen 
Integration 

,Die Bundesregierung wird ersucht, mit dem österreichischen Parlament bei der 

Wahrnehmung seiner internationalen Aufgaben und Kontakte im Rahmen der 

parlamentarischen Versammlung des Europarates, der Europäischen Union sowie der 

parlamentarischen Dimension anderer europäischer oder internationaler Institutionen 

weiterhin aktiv zusammenzuarbeiten. 

Insbesondere wird die Bundesregierung ersucht, das österreichische Parlament bei seinen 

Bemühungen, den nationalen Parlamenten auf EU-Ebene eine verstärkte Mitwirkung im 

Rechtsetzungsprozess zu ermöglichen, zu unterstützen. Dabei soll auf der Grundlage des 

geltenden EU-Rechts die Europäische Kommission ersucht werden, ihre 

Rechtsetzungsvorschläge nicht nur den europäischen Institutionen, sondern zeitgleich auch 

den nationalen Parlamenten zuzuleiten. Falls eine repräsentative Anzahl von nationalen 

Parlamenten begründete Zweifel an der Vereinbarkeit der Rechtsetzungsvorschläge mit dem 

Subsidiaritätsprinzip oder mit dem Proportionalitätsprinzip vorbringt, soll die Kommission 

diese entsprechend berücksichtigen bzw. ihren Vorschlag einer neuerlichen Prüfung 

unterziehen. In diesem Zusammenhang werden die nationalen Parlamente ihre 

Zusammenarbeit sowohl bei der Subsidiaritätsprüfung als auch bei der 

Proportionalitätsprüfung im Rahmen der Konferenz der Europaausschüsse (COSAC) weiter 

ausbauen: 
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